
 
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 

 
 
 

 
Haushaltsjahr 2021  

 
Das Landratsamt Tuttlingen hat mit Schreiben vom 23.12.2020 Aktenzeichen 55-902.41, die Gesetzmä-
ßigkeit der vom Gemeinderat am 18.12.2020 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2021, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Stellen-
plan bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.  
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen in der Zeit vom 15.01.2021 bis 26.01.2021  
(je einschließlich) während der üblichen Öffnungszeiten im Rathaus im Zimmer (2.03) zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut: 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
     

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

 
  

  

  



 
  

 
  

  

  

 
 

  

 
  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der 
Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
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